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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1940

Norm

ZPO §396 B

Rechtssatz

RG 26.9.1940, VIII 677/39

Im Falle des Antrages des Klägers auf Fällung eines Versäumungsurteiles ist kein Raum für die Zulassung von

Beweisen. Nur soweit das für wahr zu haltende tatsächliche Vorbringen der erschienenen Partei den Klageanspruch

rechtfertigt, kann der Klage stattgegeben werden, sonst ist sie ganz oder teilweise abzuweisen.
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